
So ist bei Aussagen von Kindern unbe
dingt zu beachten, inwieweit sie die erfor
derliche geistige Reife besitzen, um den 
konkreten Gegenstand ihrer Aussage kon
kret widerzuspiegeln. Ähnlich verhält es 
sich bei Personen, die auf Grund erhebli
cher Schädigungen oder des Ausfalls ein
zelner Sinnesorgane (Blinde, Taubstumme) 
nur auf der Grundlage einer geringeren 
Menge von Empfindungen, zu ideellen Ab
bildern gelangen, die demzufolge unvoll
ständig oder falsch sein können. Die Zeug
nisfähigkeit dieser Personen ist zwar im 
Umfang beschränkt, jedoch nicht von 
vornherein ausgeschlossen.

Im konkreten Strafverfahren sind die
jenigen Personen als Zeugen ausgeschlos
sen, die im gleichen Prozeß als Richter, 
Schöffe, Staatsanwalt, Protokollführer, 
Verteidiger, gesellschaftlicher Ankläger, ge
sellschaftlicher Verteidiger, Vertreter des 
Kollektivs, Sachverständiger, Beistand,- 
Dolmetscher fungieren. Bei den im Verfah
ren amtierenden Gerichtsmitgliedern, beim 
Protokollführer und bei Sachverständigen 
bestünde die Gefahr der Befangenheit, 
wenn sie außerdem noch als Zeugen auf- 
treten würden. Darüber hinaus könnten 
diese Prozeßbeteiligten ihre ursprüngliche 
Funktion zeitweilig nicht wahrnehmen, wo
durch diese Funktion beeinträchtigt würde.

Ein Funktionswechsel ist notwendig, 
wenn sich in der Hauptverhandlung her
ausstellt, daß der nominierte Kollektiv-' 
Vertreter oder der vom Gericht zugelassene 
gesellschaftliche Ankläger bzw. gesell
schaftliche Verteidiger selbst Aussagen 
machen kann, die sich z. B. auf die Art 
und Weise der Begehung der Straftat er
strecken und zur Erkenntnisgewinnung 
unbedingt benötigt werden. In diesen Fäl
len muß die Aussage als Zeugenaussage 
protokolliert und ein anderer Kollektiv
vertreter oder gesellschaftlicher Ankläger 
bzw. gesellschaftlicher Verteidiger nomi
niert werden, da auch in diesem Falle das. 
Verbot der Doppelfunktion innerhalb des 
Verfahrens gilt.

Auch ein Beschuldigter bzw. Angeklag
ter darf in dem gegen ihn selbst gerichteten 
Strafverfahren nicht als Zeuge vernommen 
werden. Andernfalls würde die Beweisfüh
rungspflicht der Organe der Strafrechts
pflege ganz oder teilweise auf den Beschul
digten bzw. Angeklagten übergehen. Er

wäre in diesem Falle gegen seinen Willen zu 
Aussagen gezwungen, die ihn selbst bela
sten, weil er als Zeuge zur Wahrheit ver
pflichtet ist.

Das Verbot der Vernehmung als Zeuge 
entfällt, wenn das Verfahren gegen ihn 
als ehemaligen Beschuldigten endgültig 
abgeschlossen wurde.

Bei der Zeugenaussage handelt es sich 
um eine in der Regel mündlich gegenüber 
dem Angehörigen eines Untersuchungsor
gans, dem Staatsanwalt und dem Gericht 
getätigte Aussage in einem nicht gegen die 
aussagende Person durchgeführten Straf
verfahren, in welcher sich diese Person über 
(eine oder mehrere) zum Gegenstand der Be
weisführung gehörende Tatsachen äußert. 
Die Zeugenaussage ist ihrem Wesen riach 
ein subjektives Abbild eines objektiven Er
eignisses oder seiner Elemente, Umstände 
und Ergebnisse. In der Zeugenaussage äu
ßert sich der Zeuge über seine Wahrneh
mungen. Dabei liegt immer eine bestimmte 
Stufe rationaler Verarbeitung der unmit
telbaren Empfindungen und Wahrnehmun
gen des Zeugen bei dem Ereignis vor, weil 
die Zeugenaussage begrifflich gefaßt und 
sprachlich formuliert wird und so minde
stens einen Abstraktionsprozeß durchläuft, 
in dem das objektive Ereignis subjektiv 
gebrochen wird.

In diese rationale Verarbeitung der un
mittelbaren Empfindungen und Wahrneh
mungen zu einem subjektiven Abbild.flie
ßen oft Wertungen mit ein, die dem Zeu
gen nicht immer bewußt sein müssen. So 
bilden sich im Prozeß der Entstehung der 
Zeugenaussage eine Reihe subjektiver 
Modifizierungen des objektiven Gesche
hens heraus, die bei der Würdigung von 
Zeugenaussagen unbedingt zu beachten 
sind.

Wir können deshalb vom Standpunkt 
der marxistisch-leninistischen Erkenntnis
theorie die Zeugenaussage zunächst als eine 
empirisch gewonnene Erkenntnis bezeich
nen, die eine von der Erkenntnis unab
hängige Handlung, deren Elemente, Um
stände und Ergebnisse zum Gegenstand hat.

Die Besonderheit der Zeugenaussage be
steht darin, daß diese Erkenntnis mündlich 
als Aussage gegenüber einem Angehörigen 
der Organe der sozialistischen Strafrechts-
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